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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Wahl- und Abstimmungsverfahren

Die Mehrheit des Nationalrates sah keinen Bedarf an einer Vereinfachung der Sprache
in den Abstimmungserläuterungen, wie dies in einer Motion von Regula Rytz (gp, BE)
gefordert wurde. Die Berner Volksvertreterin der Grünen argumentierte, dass sich die
Schweiz mit der Ratifizierung der UNO-Behindertenrechtskonvention im Jahr 2014
verpflichtet habe, Menschen mit Behinderungen auch eine echte politische Teilhabe zu
ermöglichen. Dies sei für rund 800'000 Menschen in der Schweiz nicht möglich, weil sie
trotz obligatorischer Schulbildung einen einfachen Text nicht lesen oder verstehen
könnten. Mit der Übersetzung der Abstimmungsempfehlungen in sogenannte «leichte
Sprache» könnte der Bund in einem Pilotversuch einen ersten Schritt zu geeigneten
Wahlmaterialien machen, wie sie von der Konvention gefordert würden. 
Bundeskanzler Walter Thurnherr versicherte dem Rat, dass die Regierung seit gut einem
Jahr daran sei, Techniken für eine barrierefreie Kommunikation zu entwickeln. So sei
etwa für die Wahlen im Herbst 2019 vorgesehen, dass der Behindertendachverband
Insieme mit finanzieller Unterstützung des EDI die Wahlbroschüre von Easyvote in
leichte Sprache übersetze. Er warnte allerdings davor, die Abstimmungserläuterungen
zu stark zu vereinfachen, da diese den gesetzlichen Anforderungen an die Information
der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger genügen müssten und im Falle von
Beschwerden vom Bundesgericht als wichtige Grundlage beigezogen würden –
Thurnherr verwies explizit auf die Abstimmung über die Abschaffung der Heiratsstrafe.
Mit 133 zu 56 Stimmen bei 2 Enthaltungen folgte die Mehrheit des Rates den vom
Bundeskanzler vertretenen Argumenten der Regierung und lehnte die Motion ab. 1

MOTION
DATUM: 18.06.2019
MARC BÜHLMANN

Nachdem bei der Volksabstimmung vom 29. November 2020 die
Konzernverantwortungsinitiative zwar das Volksmehr (50.7% Ja-Stimmenanteil), nicht
aber das Kantonsmehr (8 1/2 Kantone sagten Ja) erreicht hatte, wurden Diskussionen
über das Ständemehr laut. Dies war freilich nicht das erste Mal: Bis zu diesem Zeitpunkt
waren 14 Abstimmungsvorlagen, bei denen sowohl das Volks- als auch das Ständemehr
nötig war, an einer der beiden Hürden gescheitert; viermal war zwar das Stände-, nicht
aber das Volksmehr (3 Volksinitiativen, 1 obligatorisches Referendum) und zehnmal das
Volks- nicht aber das Ständemehr erreicht worden (1 Volksinitiative, 9 obligatorische
Referenden). Stets waren Rufe nach einer Änderung dieser Doppelmehrregelung laut
geworden, zuletzt 2013 bei der Abstimmung über den Familienartikel, der ebenfalls am
Kantonsveto gescheitert war. 
Das Ständemehr gehöre auf den «Müllhaufen der Geschichte» fanden aktuell etwa die
Juso und die grüne Fraktion reichte noch am Tag nach der Abstimmung eine
parlamentarische Initiative für eine Reform des Ständemehrs ein. Gefordert wurde,
dass mindestens eine Zweidrittelmehrheit der Standesstimmen erforderlich sein müsse
(statt die einfache Mehrheit), um ein Volksmehr zu überstimmen. Die direkte
Demokratie sei «in Schieflage», begründete Regula Rytz (gp, BE) in einem Interview im
Tages-Anzeiger den Vorstoss. Die kleinen Kantone hätten zu viel Einfluss und die
Romandie laufe Gefahr, als Minderheit überstimmt zu werden. Zudem bestehe die
Gefahr, dass Volksinitiativen trotz Mehrheiten nicht mehr angenommen würden. Die
WoZ kam zum Schluss, dass das Ständemehr immer dann «seine Vetomacht entfalten
kann, wenn die konservativen Deutschschweizer Kantone eine Verfassungsänderung
ablehnen». 
Spielregeln ändern wollten «schlechte Verlierer», kritisierte hingegen Ruedi Noser (fdp,
ZH). Die Verfassung dürfe nicht von einer kleinen Mehrheit geändert werden können.
Auch Andrea Gmür (cvp, LU) sah im Ständemehr einen wichtigen Minderheitenschutz,
da auch die weniger grossen Kantone mit «einer Bevölkerung, die anders denkt als jene
in den Städten» zugunsten des sozialen Zusammenhalts eingebunden werden müssten.
In der Tat ging es bei den Reformdebatten oft auch um den «Stadt-Land-Graben», weil
die grossen Städte von den kleinen, bevölkerungsarmen Landkantone überstimmt
würden, so die Überlegung dahinter. Vielfach wurde deshalb eine Art Standesstimme
für die grossen Städte gefordert. Vorgeschlagen wurden aber auch Regeln für ein
sogenanntes «stärkeres Mehr»: Bei fehlendem Doppelmehr würde das stärkere Mehr (in
Prozent) der beiden entscheiden. Auch gewichtete Standesstimmen abhängig von der
Bevölkerungsgrösse eines Kantons (z.B. ZH 5 Stimmen; AI 1 Stimme) wurden
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vorgeschlagen. Bei all diesen Vorschlägen stellte sich jedoch das Problem, dass eine
Änderung des doppelten Mehrs eine Verfassungsänderung wäre und deshalb ein
Ständemehr benötigt – was Reformen aber unwahrscheinlich macht. 2

1) AB NR, 2019, S. 1185 f.
2) BK - Am Ständemehr gescheiterte Vorlagen; BK - Am Volksmehr gescheiterte Vorlagen; AZ, TA, 30.11.20; Blick, LT, NZZ,
1.12.20; WOZ, 3.12.20; NZZ, 8.12.20
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